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Konten der Hauptkasse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen: 

WGZ-Bank Münster BLZ 400 600 00  Konto-Nr. 403 213 IBAN: DE97 4006 0000 0000 4032 13, BIC/SWIFT: GENO DE MS  
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG BLZ 380 601 86  Konto-Nr. 2 100 771 015 IBAN: DE27 3806 0186 2100 7710 15, BIC/SWIFT: GENO DE D1 BRS 
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Kreisstellen Höxter, Lippe, Paderborn  �  Bohlenweg 3  �  33034 Brakel  Kreisstellen 

���� Höxter 
Mail: hoexter@lwk.nrw.de 

����Lippe 
Mail: lippe@lwk.nrw.de 

���� Paderborn 
Mail: paderborn@lwk.nrw.de 

Bohlenweg 3 
33034 Brakel 
Fax. 05272 3701-333 

���� Außenstelle Paderborn 
Mail: paderborn@lwk.nrw.de 

Bleichstraße 41 
33102 Paderborn 
Fax 05251 31541 
www.landwirtschaftskammer.de 
 
Brakel, im März 2017 

 

 
 
 
 

 

  
  

   
Zeiten zur Terminvergabe für Mithilfe  
unter Tel. 05272 3701-151 
 

bis 13.04.2017 
Mo.-Do.:  8.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr  
Fr.:  8.00-12.00 Uhr  

  
Öffnungszeiten zur Antragstellung 
 

Mo.-Mi.: 8.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr 
Do.: 7.30-12.00 und 14.00-16.00 Uhr 
 

 
 
 

Informationen zum Antragsverfahren 2017 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 
ab Mitte März erhalten Sie Informationen zur elektronischen Antragstellung 2017. 
 

Auch in diesem Jahr wird das Antragsverfahren ausschließlich internetgestützt im 
Online-Verfahren durchgeführt (kein CD-Versand). 
 
Ab dem 15. März ist eine Bearbeitung in elektronischer Form mittels der für 2017 
automatisierten Version „ELAN-Web“ möglich.  
 
Sie benötigen für die Bearbeitung und Einreichen Ihres Antrages  
 

1. Ihre 15-stellige ZID-Registriernummer der  
Zentralen InVeKos-Datenbank (ZID) (2760….) sowie  
 

2. Ihre 6-stellige Persönliche Identitäts-Nr. (PIN).  
 
Sollte Ihre PIN ungültig sein, können Sie unter www.hi-tier.de eine neue PIN anfordern 
(„PIN vergessen – PIN-Anforderung“ bei der Benutzeranmeldung). 
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Auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer (www.landwirtschaftskammer.de) finden 
Sie einige Videos, die Ihnen bei Bedarf Hilfestellung bieten. 
 
Beachten Sie bitte auch die Hinweise in der Fachpresse, im Ratgeber Förderung und auf 
der Homepage der Landwirtschaftskammer. 
 

Prüfen Sie ausführlich die Hinweise und Fehlermeldungen im ELAN-Web, da es zu 
Kürzungen in den einzelnen beantragten Maßnahmen kommen kann. 
 
Wichtig: Bei der Antragstellung der Agarumweltmaßnahmen ist besonders darauf zu 
achten, dass alle bewilligten Schläge und Maßnahmen aus den Grundanträgen der 
Vorjahre beantragt werden. 
 
 

 
Neu: Umwandlungen von Dauergrünland in nichtlandwirtschaftliche Nutzungen  
         (z. B. Baumaßnahmen), die ab dem 01.01.2015 bis zum 27.10.2016 vorgenommen  
         wurden, müssen nachträglich schriftlich bei der Kreisstelle angezeigt werden.  
         Die Anzeige muss spätestens mit dem Flächenantrag 2017 erfolgen.  
 
         Für Baumaßnahmen ab dem 28.10.2016 muss ein Antrag auf Umbruch von       
         Dauergrünland gestellt werden.  
 
         Diese Formulare sind auf der Internetseite unter Förderung / Formulare zu finden.    
         Beachten Sie auch das Merkblatt zum Umbruch von Dauergrünland. 
 

 
 
Denken Sie daran, dass der erzeugte Datenbegleitschein zu unterschreiben und im 
Original bis zum 15.05.2017 bei der Dienststelle in Brakel einzureichen ist.  
Ein Fax dient nur vollständig (alle Seiten des Datenbegleitscheins) zur Fristwahrung.  
 
Wir bieten Ihnen in der Zeit vom 21.03. – 27.04.2017 individuelle Mithilfe 
(gebührenpflichtig) in der Dienststelle in Brakel an.  
 
In der Außenstelle in Paderborn ist eine begrenzte Anzahl an Terminen möglich. 
Die Mithilfe erfolgt ausschließlich nach Terminabsprache (Tel.: 05272-3701-151).  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Lammers 
(Ltd. Landwirtschaftsdirektor) 
 
 
 


